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 1. Planungsgegenstand 

 
1.1 Einleitung 

 Die letzte Totalrevision der Ortsplanung wurde am 26.05.2003 durch die Gemeindever-

sammlung beschlossen und am 04.09.2003 durch das kantonale Amt für Gemeinden und 

Raumordnung (AGR) genehmigt. Zwischenzeitlich wurden nur punktuelle Änderungen an 

der Grundordnung vorgenommen, wie z. B. die Ergänzung der Gefahrengebiete im Zonen-

plan. 

Der kantonale Richtplan hat zum Ziel, den Boden haushälterisch zu nutzen und die Entwick-

lung nach innen zu fördern. So sind Neueinzonungen möglich, wenn im Baugebiet das Ver-

dichtungspotenzial, d.h. eine minimale Raumnutzerdichte pro Hektare (RN/ha), erreicht wor-

den ist und wenn der maximal zulässige Baulandbedarf nicht überschritten wird. Die Ge-

meinde Brüttelen weist gemäss der kantonalen Ermittlung des Baulandbedarfs heute zu 

grosse Wohnbaulandreserven in den Wohn-, Misch- und Kernzonen (WMK) auf. Zudem ist 

die Raumnutzerdichte zu gering. Neueinzonungen ohne Erfüllung spezifischer Vorausset-

zungen können grundsätzlich nur vorgenommen werden, wenn die Bauzone an anderer 

Stelle durch Auszonung einer doppelt so grossen Fläche reduziert wird (doppelte Kompen-

sation). Es existieren jedoch Ausnahmen für Fälle, in denen spezifische Voraussetzungen 

erfüllt werden. Bei Erfüllen dieser Voraussetzungen kann ohne Kompensation eingezont wer-

den, auch wenn das Baulandkontingent bereits ausgeschöpft ist. Die genannten Ausnahmen 

werden im anschliessenden Unterkapitel erläutert. 

Zur Verdichtung des Ortskerns wird von baulandkontingentneutralen Massnahmen Ge-

brauch gemacht. Gemeint sind die Einzonung bereits überbauter Flächen und die Umzonung 

einer Baulücke im Siedlungsgebiet. Des Weiteren wird eine Überbauungsordnung aufgeho-

ben, eine weitere angepasst sowie weitere kleinere Änderungen und Arrondierungen im Zo-

nenplan vorgenommen. 

Durch die neuen Inhalte aufgrund kantonaler Vorgaben (Raumbedarf für Fliessgewässer, 

Umgang mit Kulturland, Aufnahme der Objekte des Bauinventars und Anpassungen an den 

bereits aufgenommenen Gefahrengebieten), die in die kommunalen Rahmennutzungspla-

nungen übernommen werden müssen, ist es aus Gründen der Überschaubarkeit sinnvoll, 

die Inhalte des ehemaligen Zonenplans auf drei Zonenpläne zu verteilen. So gibt es für die 

Gemeinde Brüttelen neu einen Zonenplan Baugebiet, einen Schutzzonenplan und einen Zo-

nenplan Gewässerraum und Naturgefahren. Die Inhalte der einzelnen Zonenpläne werden 

in den folgenden Kapiteln genauer bezeichnet. 

Eine weitere übergeordnete Vorgabe, die im Rahmen dieser Ortsplanungsrevision umge-

setzt wird, ist die Anpassung des Baureglements an die Verordnung über die Begriffe und 

Messweisen im Bauwesen (BMBV). 

Folgende kommunale Planungsinstrumente sind von der Revision der Ortsplanung betroffen:  

- Zonenplan Baugebiet (ersetzt Zonenplan) 

- Schutzzonenplan (ersetzt Zonenplan) 

- Zonenplan Gewässerraum und Naturgefahren (ersetzt Zonenplan) 

- Baureglement 
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1.2 Übergeordnete Rahmenbedingungen 

Neueinzonungen Wie in der Ausgangslage bereits erläutert, ist es der Gemeinde Brüttelen, aufgrund zu gros-

ser Baulandreserven, ohne Erfüllung von Ausnahmetatbeständen nur bei doppelter Kom-

pensation durch Auszonung gestattet, weitere Flächen einzuzonen. Das AGR hält jedoch 

unter anderem fest, dass es davon zwei Ausnahmen gibt. Einerseits können bereits bebaute 

Flächen eingezont werden, falls sie zum bestehenden Siedlungsgebiet gehören. Anderer-

seits können Baulücken im Siedlungsgebiet, die mehrheitlich oder vollständig von überbau-

tem Land umgeben sind, eingezont werden. In beiden Fällen erfolgt bei einer Einzonung 

keine Anrechnung an den Wohnbaulandbedarf und demzufolge besteht auch kein Kompen-

sationsbedarf. 

Harmonisierung der 

Begriffe und Mess-

weisen im Bauwesen 

Im Jahr 2008 hat der Regierungsrat des Kantons Bern den Beitritt zur interkantonalen Ver-

einbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) beschlossen. Zur Einführung die-

ser harmonisierten Baubegriffe hat der Regierungsrat am 25. Mai 2011 die Verordnung über 

die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) beschlossen und auf den 1. August 2011 

in Kraft gesetzt. Gemäss Art. 34 Abs. 1 BMBV müssen die Gemeinden ihre baurechtliche 

Grundordnung bis am 31. Dezember 2020 an die neuen Begriffe und Messweisen angepasst 

haben. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist, welche nicht erstreckt werden kann. 

Festlegung der Ge-

wässerräume 

Die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV) des Bundes, die am 1. Juni 2011 in Kraft 

getreten ist, verpflichtet die Kantone, die Gewässerräume bis spätestens am 31. Dezember 

2018 nach den eidgenössischen Vorgaben umzusetzen. Diese Verpflichtung zur Festlegung 

von Gewässerräumen wird durch das kantonale Gesetz über Gewässerunterhalt und Was-

serbau (WBG) an die Gemeinden weiterdelegiert. Somit müssen die Gemeinden grundsätz-

lich für sämtliche oberirdischen Gewässer Gewässerräume in ihren Nutzungsplänen festle-

gen. Werden die Gewässerräume einer Gemeinde bis am 31. Dezember 2018 nicht festge-

legt, so gelten bis zu deren Festlegung die strengeren Übergangsbestimmungen nach GSchV 

für die entsprechende Gemeinde. 

Naturgefahren Die Gemeinde Brüttelen hat die Gefahrenkarte mit dem Zonenplan Naturgefahren umgesetzt 

(Genehmigung AGR am 7. April 2016). In der Zwischenzeit wurde beim Hagneckkanal ein 

Hochwasserschutzprojektes realisiert. Somit hat sich die Gefahrensituation verändert.  

  

Siedlungsentwick-

lung nach innen 

(SEin)  

Im Massnahmenblatt A_07 ĂSiedlungsentwicklung nach innen (SEin) fºrdernñ des kantonalen 

Richtplans sind folgende Vorgaben festgehalten:  

- Gesamtübersicht über die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale aufzeigen. 

- Darlegen, wie die Reserven und Potenziale aktiviert und mobilisiert werden und die 

Siedlungs- und Wohnqualität erhalten resp. aufgewertet wird. 

- Räumliche Analyse des Siedlungsgebiets und darauf basierend Entwicklungsziele for-

mulieren. 

Ą Die entsprechende Auseinandersetzung erfolgte im Rahmen des Raumentwick-

lungskonzepts und wird daher im vorliegenden Bericht nicht erneut ausgeführt 

(siehe Beilage 1 Raumentwicklungskonzept).  

Umgang mit Kultur-

land 

Die Änderungen im Baugesetz vom 16. März 2016 (siehe Art. 8a-c BauG) und die in der 

Folge erlassenen Ausführungsbestimmungen in der Bauverordnung (siehe Art. 11a-g BauV) 

regeln den Schutz des Kulturlandes. Die Bestimmungen zum Schutz des Kulturlandes sind 

von den Gemeinden im Planerlassverfahren zu beachten und in der baurechtlichen Grund-

ordnung sicherzustellen.  
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Bauinventar Die Gemeinden bezeichnen auf der Grundlage der Inventare gemäss Art 10d BauG in ihren 

Plänen und Vorschriften u.a. die Baudenkmäler (Art. 64a Abs. 1 BauG). 

Ortsbildschutzgebiet Laut Bauinventar bilden die Baugruppen die Grundlage für den Perimeter des Ortsbildschutz-

gebiets. 

 

 
1.3 Planungsorganisation 

 Das vorliegende Planungsgeschäft wird vom Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und 

dem Planungsbüro Bönzli, Kilchhofer & Partner in Bern ausgeführt. 

  

 

 2. Planungsmassnahmen Zonenplan Baugebiet 

 Wie in der Einleitung bereits erwähnt, werden die Inhalte der Ortsplanung in drei neuen Zo-

nenplänen festgelegt. Einer dieser neuen Zonenpläne ist der in diesem Kapitel behandelte 

Zonenplan Baugebiet. Der Zonenplan Baugebiet enthält die Festlegungen der Nutzungszo-

nen, der Ortsbildschutzgebiete sowie weitere das Baugebiet betreffende Festlegungen und 

Hinweise. 

In der vorliegenden Revision der Ortsplanung werden im ZP Baugebiet gegenüber der alten 

Ordnung bereits überbaute Flächen eingezont, eine neue Gewerbezone ausgeschieden und 

eine Intensivlandwirtschaftszone (ILWZ) geschaffen. Des Weiteren wird die Überbauungs-

ordnung (UeO) «Bahnhofareal» aufgehoben und der Planungsperimeter der UeO Nr. 3 

«Fürsimatte» teilweise reduziert und der WG-Zone zugeordnet. Es werden Umzonungen vor-

genommen und eine besonders hohen Nutzungsdichte für Kulturland innerhalb der Bauzone 

festgelegt. Die Objekte des kantonalen Bauinventars werden hinweisend im Zonenplan dar-

gestellt sowie die Perimeter der Ortsbildschutzgebiete angepasst. 

 

 
2.1 Einzonung bereits überbauter Parzellen von LWZ zu WMK 

 Im Rahmen der Ortsplanungsrevision und mit Hinblick auf eine weitere Entwicklung mit dem 

Schwerpunkt einer inneren Verdichtung wurden mehrere bereits überbaute Flächen im be-

stehenden Siedlungsgebiet identifiziert, die noch der Landwirtschaftszone angehören. Durch 

die Einzonung von solchen Flächen kann die Grundlage für eine verstärkte Siedlungsent-

wicklung nach innen geschaffen werden. Die entsprechenden EigentümerInnen wurden mit-

tels eines Fragebogens befragt. Nur die Parzellen der EigentümerInnen, die an einer Einzo-

nung interessiert sind, werden eingezont. Innerhalb der Bauzone werden die Parzellen der-

selben Zone zugeteilt wie die benachbarten Grundstücke. Das heisst, die neu eingezonten 

Flächen werden der Dorfkernzone bzw. der Wohn- und Gewerbezone zugewiesen (siehe 

Plangrafik folgende Seite).  

Da die Einzonung überbauter Flächen keinen Einfluss auf das Baulandkontingent haben, 

werden die Baulandreserven durch diese Massnahme nicht vergrössert. 
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 Ʒ Ausschnitt aus dem Zonenplan Baugebiet mit hervorgehobenen neueingezonten, bereits überbau-

ten Flächen. 
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2.2 Einzonung bereits überbauter Parzellenteil von LWZ zu G 

 Der überbaute Teil der Parzelle wird im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision ein-

gezont. Mit der Einzonung in eine Gewerbezone kann die Grundlage für eine zonenkonforme 

Nutzung der bestehenden, nicht landwirtschaftlichen Nutzung geschaffen werden. Die neue 

Gewerbezone situiert sich am Rand des Siedlungsgebiets und liegt ausserhalb des Ortsbild-

schutzgebiets. Da die Einzonung überbauter Flächen keinen Einfluss auf das Baulandkon-

tingent haben, werden die Baulandreserven durch diese Massnahme nicht vergrössert. 

 

 

 

 Ʒ Ausschnitt aus dem Zonenplan Baugebiet mit hervorgehobener neuer Gewerbezone. 
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2.3 Umzonung Liegenschaft Kesslergasse 

 Auf der Parzelle Nr. 278 (Plangrafik Gebiet 2.3) befindet sich heute eine ältere Gewerbelie-

genschaft, dessen gewerbliche Nutzung in Zukunft nicht gesichert ist. Die längerfristige Si-

cherung der reinen gewerblichen Nutzung wird an diesem peripheren und sehr exponierten 

Standort in Frage gestellt. Die Einzelliegenschaft wird deshalb von der Gewerbezone in die 

Wohn- und Gewerbezone umgezont. Mit dieser Umzonung wird die Voraussetzung geschaf-

fen, an dieser speziell exponierten Lage das bestehende ältere Gewerbegebäude durch ei-

nen neuen Wohnbau zu ersetzen. Mit der Umzonung werden die analogen Wohnnutzungs-

möglichkeiten ermöglicht wie auf den benachbarten Parzellen der Bauzone. 

Die Planungsmassnahme beansprucht das WMK-Baulandkontingent nicht, da die Umzo-

nungsparzelle bereits überbaut ist und somit keine Vergrösserung der Baulandreserven zur 

Folge hat.  

 

 

 

 Ʒ Übersicht über die Änderungen innerhalb der bestehenden Bauzone 
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2.4 Umzonung Grünzone zu Dorfkernzone 

 Die Teilfläche der Parzelle Nr. 428 (Gebiet 2.4, Plangrafik Seite 9), die bis anhin der 

Grünzone zugeteilt war, wird auf Wunsch der Eigentümerschaft und aufgrund ihrer Lage un-

ter dem Aspekt der Siedlungsentwicklung nach innen wie die umliegenden Parzellenteile der 

Dorfkernzone zugeteilt. Diese Umzonung in eine WMK (Wohn-, Misch und Kernzone) hat 

keinen Einfluss auf das Baulandkontingent der Gemeinde, da es sich bei der umgezonten 

Fläche um eine Baulücke inmitten des Siedlungsgebiets handeln würde. 

Ą Der Baulückennachweis folgt im Kapitel 6 Ă¦bereinstimmung mit den ¿berge-

ordneten Planungenñ. 

 

 
2.5 Aufzonung der Wohnzone 

 Mit der vorliegenden Revision der Ortsplanung wird das Teilgebiet 2.5 (Plangrafik Seite 9) in 

eine neue zweigeschossige Wohnzone (W2) umgezont. Mit der Möglichkeit für Aufstockung 

um eine zusätzliches Vollgeschoss, werden Voraussetzungen zur Förderung der Siedlungs-

entwicklung nach innen geschaffen. Das Umzonungsgebiet liegt am Rand des Siedlungsge-

biets. Mit den zulässigen Aufstockungsmöglichkeiten werden keine Nachbarschaften bezüg-

lich ihrer Aussichten tangiert. 

 

 
2.6 Aufhebung Überbauungsordnung (UeO) ĂBahnhofarealñ 

 Die UeO ĂBahnhofarealñ (Gebiet 2.6, Plangrafik Seite 9) wird aufgehoben, da die Zielvorstel-

lungen der Bahnbetreiberin mit dem Zweck der UeO ĂBahnhofarealñ nicht mehr übereinstim-

men. Die Grundeigentümerin aare seeland mobil AG (asm) beabsichtigt entgegen den sei-

nerzeitigen Absichten auf dem Bahnareal mittel- und längerfristig keine bahnfremden Bauten 

(Wohnen, Gewerbe) zu realisieren. Auf Wunsch der asm AG wird die UeO deshalb aufgeho-

ben und das Bahnareal der Wohn- und Gewerbezone zugeordnet.  

 

 
2.7 Änderung Überbauungsordnung Nr. 3 ĂF¿rsimatteñ 

 Am 4. Februar 2014 wurde die Erweiterung der UeO Nr. 3 ĂF¿rsimatteñ durch das Amt f¿r 

Gemeinden und Raumordnung genehmigt. Die Erweiterung umfasste dabei den in der UeO 

bezeichneten Sektor D. In der UeO ist die Ausnützung für die Wohnnutzung flächenmässig 

begrenzt. Zudem ist ein minimaler Gewerbeanteil vorgeschrieben. Die Bestimmungen der 

UeO entsprechen nicht einem marktgerechten Vorhaben. Für Büroflächen innerhalb eines 

Mehrfamilienhauses besteht in der Gemeinde Brüttelen keine Nachfrage. Mit der Teilaufhe-

bung der UeO und der Umzonung in die Wohn- und Gewerbezone wird die Flexibilität eines 

marktgerechten Nutzungsmix von Wohnen und Arbeit umgesetzt.  
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 ƷAusschnitt aus dem ¦berbauungsplan Nr. 3 ĂF¿rsimatteñ. Rot gepunktet der Perimeter, der 

aufgehoben wird. 

 

Planbeständigkeit Die Teilaufhebung der Überbauungsordnung wird mit dem aktuell schwierigen wirtschaftli-

chen Umfeld für die Vermarktung von Büroflächen im ländlichen Raum begründet. Bezüglich 

der baupolizeilichen Massen resultieren mit der Umzonungen keine Änderungen. Lediglich 

entfallen die nicht markttaugliche Bestimmungen der maximalen Nutzung für das Wohnen 

und der minimale Anteil für Büroflächen. Die veränderten Verhältnisse werden mit den ver-

änderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begründet. 
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2.8 Umgang Kulturland 

Einleitung Mit der Änderung des kantonalen Baugesetzes per 1. April 2017 und den Bestimmungen in 

der Bauverordnung ist der Schutz des Kulturlandes gesetzlich geregelt und muss im Planer-

lassverfahren beachtet werden. Der Umgang mit Kulturland beinhaltet die Analyse der vom 

Kanton festgelegten Kulturlandflächen mit den Schlussfolgerungen sowie die Erläuterung der 

Umsetzung in die baurechtliche Grundordnung. 

Es gilt grundsätzlich, dass landwirtschaftliche Nutzflächen zu schonen und insbesondere die 

Fruchtfolgeflächen in ihrem Bestand zu schützen sind. Die Gemeinden müssen dies im Rah-

men des Planerlassverfahrens berücksichtigen und in der baurechtlichen Grundordnung ent-

sprechend sicherstellen. Der Kanton stellt den Gemeinden als Grundlage Übersichtskarten 

zur Verfügung, in welchen diejenigen landwirtschaftlichen Nutzflächen bezeichnet sind, wel-

che in der Bauzone liegen und grösser als 1500m2 sind. Diese Flächen sind als Kulturland-

flächen bezeichnet. Zudem gibt der Kanton für betroffene Wohn-, Misch- und Kernzonen 

(WMK) raumtypabhängig minimale Geschossflächenziffern oberirdisch (GFZo) vor, die bei 

einer Überbauung minimal realisiert werden müssen. In Bauzonen, die nicht Teil der WMK 

sind, wird die besonders hohe Nutzungsdichte nicht quantitativ über eine minimale GFZo, 

sondern qualitativ durch Bestimmungen im Baureglement gewährleistet. 

Brüttelen gehört gemäss Massnahmenblatt C_02 des kantonalen Richtplans zum Raumtyp 

der zentrumsnahen ländlichen Gebiete. Art. 11c Abs. 1 BauV definiert für den Raumtyp der 

zentrumsnahen ländlichen Gebiete eine mindestens einzuhaltende GFZo von 0.50. Zur Wah-

rung der bestehenden Qualität von Baudenkmälern oder von Ortsbildschutzgebieten kann 

ausnahmsweise von der minimalen GFZo abgewichen werden (Art. 11c Abs. 2 BauV). 

Aufgrund dieser Ausgangslage ist insbesondere zu prüfen: 

- ob die Kulturlandflächen kleiner als 1500 m2 sind und daher nicht mehr berücksichtigt 

werden müssen; 

- und ob Gründe vorliegen, welche eine Abweichung von der Mindestdichte begründen 

oder verlangen. Zu diesen Gründen zählen die Wahrung der bestehenden Qualität 

von Baudenkmälern und von Ortsbildschutzgebieten (Art. 11c Abs. 2 BauV), aber 

auch Hinderungshemmnisse für eine dichte Überbauung aufgrund von Geometrie, To-

pographie oder Parzellenform. 
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Überprüfung und 

Umsetzung 

Die gemäss dem Kanton im Geoportal ĂHinweiskarte Kulturlandñ definierten Kulturlandflä-

chen innerhalb der Bauzone wurden hinsichtlich der möglichen Dichte der Überbaubarkeit 

überprüft. Die Flächen, die sich für eine dichte Überbauung nicht eignen oder bei welchen 

diese nicht möglich ist, sind in der Karte oben mit einer Nummer, die geeigneten Flächen mit 

einem Buchstaben gekennzeichnet. 

Die Kulturlandfläche (2) ist kleiner als 300 m2 und muss daher nicht berücksichtigt werden. 

Die Fläche (3) ist bereits überbaut. Die Fläche (4) liegt im Ortsbildschutzperimeter und im 

näheren Umfeld erhaltenswerter Bauten. Zudem ist aufgrund der einzuhaltenden Grenzab-

stände die Fläche nur eingeschränkt bebaubar. Dasselbe gilt auch für die Teilflächen (1). Mit 

Ausnahme der Teilfläche (2) liegen die Kulturlandflächen im Ortsbildschutzgebiet. Die Teil-

flächen grenzen an erhaltenswerte Bauten.  

Für die eine besonders dichte Nutzung geeigneten Kulturlandflächen in der WMK werden im 

Baureglement die einzuhaltenden minimalen Geschossflächenziffern oberirdisch (GFZo) 

festgeschrieben. Für die Flächen (B) ist im Art. 4 Abs. 2 GBR die GFZo entsprechend dem 

Raumtyp der zentrumsnahen ländlichen Gebiete eine GFZo von 0.5 festgelegt. Für die Flä-

chen (A) wird im Art. 5 Abs. 3 GBR eine minimale GFZo von 0.4 festgelegt. Die geringere 

Nutzungsdichte wird damit begründet, dass die beiden Flächen (A) innerhalb des Ortsbild-

schutz-Perimeters liegen und im Interesse der Wahrung der bestehenden Qualität des Orts-

bildschutzgebiets die GFZo gestützt auf Art. 11c Abs. 2 BauV reduziert wird. Ebenfalls eine 

reduzierte, mindestens einzuhaltende GFZo bei Überbauung erhält die Fläche (C). Die Par-

zellen und Parzellenteile der Fläche (C) befinden sich inmitten einer Wohnzone 1-geschossig 

(W1). Eine höhere GFZo als 0.35 kann in der W1 (Art. 3 Abs. 2 GBR) kann aufgrund der 

zulässigen 1-geschossigen Bauweise nicht realisiert werden.  

F¿r die Kulturlandflªchen (D), die allesamt Teil des Gelªndes der ZºN E ĂBr¿ttelenbadñ sind, 

ist in Art. 8 Abs. 2 lit. E lit. d GBR festgehalten, dass eine flächensparende Erschliessung 

und eine kompakte Anordnung der Anlagen zu realisieren sind. Die Anlagen sollen an die 

bestehende Bebauung anschliessen und eine Restfläche des Kulturlandes möglichst erhal-

ten bleiben. 
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2.9 Bauinventar und Ortsbildschutzgebiete 

 

 

 Ʒ Perimeter der alten und neuen Ortsbildschutzgebiete sowie der schützens- und 

erhaltenswerten Bauten. 

 

Aufnahme des aktu-

ellen Bauinventars 

Das aktuell gültige Bauinventar der kantonalen Denkmalpflege zu Brüttelen wird in den Zo-

nenplan Baugebiet mit hinweisendem Charakter aufgenommen. Die dazugehörige Bestim-

mung findet sich in Art. 23 GBR.  

Anpassung Ortsbild-

schutzgebiet 

Die Ortsbildschutzgebiete werden an die im Bauinventar der kantonalen Denkmalpflege be-

zeichneten Baugruppen angepasst. (Baugruppen gemäss Entwurf des revidierten Bauinven-

tars.) So gibt es nebst dem kleineren Ortsbildschutzgebiet Gäserz nur noch das Ortsbild-

schutzgebiet im Dorfkern von Brüttelen. Dieses weist nicht mehr wie bisher Lücken auf, son-

dern hat einen kompakten Perimeter über den ganzen Dorfkern. Die Bestimmung zum Orts-

bildschutzgebiet findet sich in Art. 22 GBR. 

 

 
2.10 Aufhebung Rebbauzone 

 Die Nutzungszone Rebbauzone, die bisher im Zonenplan und in Art. 51 GBR 1994 aufgeführt 

ist, wird aufgehoben. Der Rebbau ist Teil der Landwirtschaftszone. In der heute noch gültigen 

Rebbauzone gelten gegenüber dem Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) strengere 

Auflagen. In der Zone waren bisher keine Bauten und Anlagen zugelassen. Mit der Aufhe-

bung der Zone werden diese Bauverbotsbestimmungen aufgehoben. Neu sind in diesem 

Gebiet Landwirtschaftszonen konforme Bauten und Anlagen zugelassen. 










































